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haben 443): der gallo—römifchen und der gallo—germanifchen. Alle Begriffe und Ge-

fühle über die ganze Auffaffung des Lebens und der Religion in beiden Lagern

waren es, die gegen einander rangen.

. Neben dem Kampfe der Hugenotten für Gewiffensfreiheit gegen den abfoluten

Geifi Roms waren alle damals noch überlebenden Reite von Begriffen germanifcher

Freiheiten 444) gegen diejenigen des kaiferlich römifchen Defpotismus in das Feld

gezogen. Ueberall war der Streit für Erhaltung lang befeffener Freiheiten und Rechte

oder für ihre Rückeroberung entbrannt. Ueberall läfi't fich Alles auf den Streit

zweier Principien zurückführen: des Geif’ces ‚der Freiheit und des Geif’res des Abfo-

luten. Seit dem Tode Heinrich IV. werden alle Quellen der Freiheit mehr und

mehr unterdrückt; Schritt für Schritt mit diefem nimmt die Macht des Abfoluten

bis zu noch nie da gewefenem Umfange zu.

Bereits die fränkifchen Könige, befonders aber die Capetinger, hatten den

Gedanken wieder aufgenommen, nach der Art der römifchen Kaifer zu regieren.

Stets war es das Ideal der: franzöfifchen Könige geblieben, die Macht der Krone

zu fiärken und an Stelle des mit den territorialen Eintheilungen verbundenen Syftems

einer Theilung der Regierungsthätigkeit die mächtige centrale Einheit der römifchen

Regierung zu fetzen. _]edesmal, fobald ein Schritt möglich wurde, fchreitet diefes

Befireben von Regierung zu Regierung weiter. Ludwig der Dicke (1108—37), Abt

Suger und Ludwig [X, oder der Heilige (1226—70) befchränken Ptufenweife die

Gerichtsbarkeit der grofsen Vafallen. L1m’wzg XI. hatte ihre Gewalt gebrochen.

a) Triebkräfte im XVII. Jahrhundert.

Durch den Uebertritt Heinrich IV. zum Katholicismus ward das Band zwifchen

dem König und dem Papfte von Neuem geknüpft. Der Mord des Königs und der

Fall von La Rochelle brachen das Gleichgewicht, welches hoffnungsvoll in der weifen

und mächtigen Hand des Königs gefichert fchien. Die Gebiete, auf welchen fich

ein freierer Geii’t entfalten konnte, wurden mehr und mehr eingefchränkt.

Der abfolute Geift des alten kaiferlichen Roms und derjenige der Päpf’ce treibt

nunmehr die franzöfifchen Könige unaufhaltfam. Zwei Cardinal-Minif‘cer, der letzte

felbfl ein Römer, fprechende Symbole diefes Bundes zwifchen Papft und König,

ergreifen für ihre fchwache'n oder unmündigen Herren das feit taufend Jahren ver-

folgte Ziel. Der Sieg Roms ii’c vollftändig.

Von 1624—42 beherrfcht Rz'c/zelz'eu Frankreich fo gut, wie allein. Er bricht

die letzte Macht des Adels und fchleift 1624 die Befeftigungen der Schlöffer und

derjenigen Städte, die nicht zur Vertheidigung des Landes dienen. Er macht die

Krone von den Parlamenten unabhängig. Mit La Rochelle (1628) fallen die muni-

cipalen Rechte und die Partei der Hugenotten zugleich. Alle Gliederungen des

Staates und alle Einrichtungen, welche die Entwickelung der männlichen Freiheit

des Individuums fchützen, das Gefühl perfönlicher Verantwortung, die freie Ueber-

zeugung des Einzelnen kräftigen, den Unternehmungsgeift und den Muth perfönlicher

Initiative heben, find nunmehr vernichtet.

 

443) Ich bin leider nicht in der Lage, den Einflüfl'en der Völker Rechnung zu tragen, die vor den Galliem Frankreich

bewohnten; fie können beträchtlich gewefen fein; ich fai'fe fie flets mit den gallifchen Elementen zufammen.

“‘) Ueber das Vorhandenfein des Bewufltfeins urfpn'inglieher germanifche: Freiheiten bis zum Beginn der Revolutions-

Izeit verweife ich auf die vortrefi’liche Schilderung Augu/iz'n Thierry's in [einen nCon/ide’ratz'ons fur l’hzßaire de Francel; fie

bilden die Einleitung zu feinen -Récit: des tm}: Méro-whgienfl. 3. Aufl. Paris 1846. Bd. I.
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Ein letzter Verfuch des Parifer Parlaments und des Adels, dem Hofe bewaff-

neten Wideriland zu leil’cen, wird vom zweiten Cardinal-Minifter, dem Italiener Ma-

zarz'n, befiegt. Nun wird in Frankreich Alles ftill. Man hört nur noch das eine

Wort des einzigen Franzofen Louis XIV.: »L’Ez'at c’eft Mai.« Der einzige noch

mögliche Widerf’cand der Hugenotten und der Gewiffensfreiheit befieht im Erdulden

der fchrecklichen Dragonaden und im Verläffen ihres Vaterlandes.

Wir find nunmehr nach einem taufendjährigen Ringen an einer einzig da-

I’cehenden Erfcheinung in der Gefchichte des Abendlandes angelangt: auf allen

Gebieten des Lebens und der Kunft zur vollkommeni’ten Verwirklichung eines p01i°

tifchen Ideals, der abfolnteften Concentration aller Kräfte in einem Einzelnen, in

Ludwz}; XIV.! Auch in der Kunft führt dies zu einzig dai’rehenden Erfcheinungen:

es i1"t dies das Siécle de Louis XIV, das fog. Grand Siécle!

@) Triebkräfte im XVIII. Jahrhundert.

Am Ende des Jahrhundertes und zur Zeit der Erniedrigung Frankreichs an-

gelangt, Ptehen wir wieder an einem wichtigen Ausgangspunkte, am Beginne zweier

Richtungen: einer freien und einer firengen. Beide find Reactionen gegen den

abfoluten Geiit Ludwég XIV. und des XVII. _]ahrhundertes. Die Früchte der erften

werden lich fofort zeigen; die der zweiten beginnen erlt dreifsig Jahre fpäter. Die

erf’ce Richtung bringt den Szfylz Louis VXV. hervor, der im Rococo endigt, und die

zweite führt zum S{yle Louis XVI. und zum Empire.

Wohl befiand die erfie diefer Reactionen gegen den Abfolutisinus Luciwégr XIVI

im Wehen eines freien Geif’tes. Er war jedoch nur ein fkeptifcher und frivoler.

Man hatte die Politik Heinrich IV. verlaffen; der ernfte, würdige Geif’c der Freiheit

lag zu Boden oder war ausgewandert, die Aufhebung des Edicts von Nantes (1685),

hatte ihr Werk gethan.

Die alte Monarchie hatte felbl’c allmählich alle Wurzeln, ohne die lie nicht

beftehen konnte, abgehauen oder untergraben. Ihren Adel hatte fie, fo zu fage_n„

nur noch auf die Pflege des Frivolen angewiefen und vergiftet. Die Folgen konnten

nicht ausbleiben.

Nachdem der Regent und Ludwig XV. felbl’t zur Incamation der Frivolität,

raffinirter und _fchamlol'er Ausfchweifungen geworden, konnte auch der reine Lud-

wng XVI. den Thron nicht mehr retten und der blutigen Abrechnung entgehen.

Er fiel als Opfer der anderen, ftrengen Richtung und der Begeifterung für die Antike,

aber diesmal für deren Demokratie. ‘

Der Urfprung diefer neuen, viel tiefer‘gehenden Begeifteruhg für das Antike

dürfte nicht fofort klar fein und bedarf einer Erklärung. Der Hauptgrund der Be“

geifterung liegt diesmal in den politifchen Leidenfchaften und in dem Wege, den

fie einfchlugeri, um ihre‘Ziele zu verwirklichen. .

Die für das allgemeine Wohl fo warm fühlende Seele Fénelon’s 445), die fo

Vieles errieth, was die Zukunft verwirklichen follte, lenkte wer?: die Gedanken-

träume [einer Zeitgenoffen am Ende desXVll. _]ahrhundértes auf die antike Welt;

Er bot ihnen Aegypten und Griechenland als Vorbilder der Vollkommenheit und.

focialer Tugenden. _ —

445)

de Franzi .

Wir folgen hier der felix überzeugenden Schilderung Augußin Thierry’s in (einen »Con/ia'érations [ur l’hz'ßqz're
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